
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vwgh 2019/10/29 Ro 2017/11/0015
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 29.10.2019

Index

10/01 Bundes-Verfassungsgesetz (B-VG)

10/07 Verwaltungsgerichtshof

Norm

B-VG Art133 Abs4

VwGG §34 Abs1

Rechtssatz

Erschöpft sich die Begründung des VwG zur Zulässigkeit der Revision in einer einzelfallbezogenen, auf die Person der

Revisionswerberin abstellenden Frage, stellt diese Frage nach der Rechtsprechung des VwGH von vornherein keine

Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung dar (vgl. etwa VwGH 2.10.2018, Ra 2018/01/0403, mwN).
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